
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      80. Jahrgang      Nr. 39      13. Dezember 2024602

Verlag und Vertrieb:
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Wolters-Kluwer-Straße 1, 50354 Hürth
Telefon: 02233 / 3760 -7000 
Kundenservice: Telefon 02233 / 3760-7201, Telefax: 02233 / 3760-7202
E-Mail: info-wkd@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.com

Druck:
Druckhaus Tecklenborg, Siemensstraße 4, 48565 Steinfurt

Bezugspreis:
Vierteljährlich 18,65 € inkl. Versand und MwSt. bei sechswöchiger Kündigungsfrist 
zum Quartalsende. Im Bezugspreis ist die Mehrwertsteuer enthalten. Der angewandte 
Steuersatz beträgt 7% für das Printprodukt und 19% für die Online-Komponente.
Laufender Bezug und Einzelhefte durch den Verlag.
Preis dieses Heftes 3,20 €

Herausgeber:
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
Salzburger Straße 21 – 25, 10825 Berlin

Redaktion:
Salzburger Straße 21 – 25, 10825 Berlin
Telefon: 030/9013 3380, Telefax: 030/9013 2000
E-Mail: gvbl@senjustva.berlin.de
Internet: www.berlin.de/sen/justva

Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Wolters-Kluwer-Straße 1• 50354 Hürth

Postvertriebsstück • 03227 • Entgelt bezahlt • Deutsche Post AG

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Die Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 30. Januar 2009 (GVBl. S. 31, 486), die zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 9. Februar 2023 (GVBl. S. 30) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert.
1. § 65 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 4 werden nach dem Wort „werden“ ein Semi-
kolon und die Wörter „hierbei richtet sich der Nachhaltig-
keitsbericht von kleinen und mittelgroßen Unternehmen al-
lein nach dem Gesellschaftsvertrag, soweit nicht gesetzliche 
Vorschriften unmittelbar anwendbar sind“ eingefügt.

b) Nummer 5 wird aufgehoben.
c) Nummer 6 wird Nummer 5.

2. § 65 Absatz 6 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
„3. die Veräußerung von Tochterunternehmen und organisatori-

schen Unternehmensteilen von Unternehmen, an denen die 
Mehrheit der Anteile Berlin mittelbar oder unmittelbar ge-
hören oder die mittelbar oder unmittelbar abhängige Unter-
nehmen im Sinne von § 17 des Aktiengesetzes sind; ausge-
nommen sind Verkäufe innerhalb eines Unternehmens, an 
eine andere Unternehmensbeteiligung des Landes Berlin, an 
der die Mehrheit der Anteile Berlin unmittelbar oder mittel-
bar gehört, oder an das Land direkt, soweit der Einfluss des 
Landes Berlin nicht gemindert wird,“

3. § 65 Absatz 6 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:
„4. die Umwandlung und Auflösung von Unternehmen, an de-

nen die Mehrheit der Anteile Berlin mittelbar oder unmittel-
bar gehören oder die mittelbar oder unmittelbar abhängige 
Unternehmen im Sinne von § 17 des Aktiengesetzes sind, 
soweit der Einfluss des Landes Berlin durch die Umwand-
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lung oder Auflösung gemindert wird oder außenstehende 
Dritte beteiligt werden sollen,“

4. § 94 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der Betriebe, 

die nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchfüh-
rung buchen, sind von Wirtschaftsprüfern zu prüfen, die im Ein-
vernehmen mit dem Rechnungshof von den Betrieben bestimmt 
werden.“

5. § 112 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Für die Veräußerung von Grundstücken, die sich im Eigentum 
von Anstalten, Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen 
oder privaten Rechts sowie Unternehmen in der Rechtsform ei-
ner juristischen Person des öffentlichen oder privaten Rechts – 
ab einer mehrheitlichen Beteiligung Berlins – befinden, sind die 
dafür in den §§ 63 bis 69 festgelegten Regelungen einzuhalten, 
es sei denn, die Veräußerung erfolgt an eine andere juristische 
Person im Sinne des ersten Halbsatzes oder deren Tochterunter-
nehmen oder das Land Berlin.“

Artikel 2
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 

Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 2. Dezember 2024

Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
Cornelia  S e i b e l d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Kai  W e g n e r


